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Fach Leistung Regelung 

Alltagskultur, Ernährung 
und Soziales (AES) 

Schriftliche 
Noten: 
 
Fachpraxis: 
 
 
 
 
 
Sonstige Noten: 

mind. 2 Klassenarbeiten (2-fach) 
optional 1 Test (1-fach) 
 
-Probekochen 2-fach 
-Projekte 2-fach 
-großes Werkstück 2-fach 
-kleine Werkstücke 1-fach 
-Arbeitshaltung 1-fach 
 
-Ordner 1-fach 
-Referate 1-fach 
-Hausaufgaben 1-fach 
-mündliche Noten 1-fach 
 
Der Durchschnitt aller schriftlichen und 
fachpraktischen Noten werden zu den sonstigen 
Noten 2:1 gewertet. 

Bildende Kunst (BK) Schriftliche Note: 
 
 
 
Fachpraktische 
Arbeiten: 
 
Gewichtung: 

Der Schwerpunkt liegt im Gestalterischen. 
Schriftliche Arbeiten (Klasse 9/ 10) zählen wie eine 
fachpraktische Arbeit 
 
Mehrere pro Jahr 
 
 
1:1 (schriftlich : fachpraktisch) 

Biologie  
(Klasse 7-10) 

Schriftliche Note: 
 
Mündliche Note: 
 
Gewichtung: 

2 Klassenarbeiten, mehrere Kurztests 
 
Fachlich mündliche Beteiligung im Unterricht 
 
3: 1 (schriftlich/ mündlich) 

Chemie 
(Klasse 8-10) 

Schriftliche Note: 
 
Mündliche/ 
Fachpraktische 
Note: 
 
Gewichtung: 

2 Klassenarbeiten, Wiederholungsarbeiten 
 
Experimentelles Arbeiten, Qualität der Mitarbeit, 
Protokollführung, Kurzpräsentationen, Heftführung, 
Hausaufgaben 
 
3 : 2 (schriftlich : mündlich/ fachpraktisch) 

Deutsch Schriftliche Note: 
 
 
 
 
 
Mündliche Note: 
 
 
Gewichtung: 

mind. 4 Klassenarbeiten, mind. 2 
Wiederholungsarbeiten (z. B. Grammatiktest, 
Rechtschreibtest), zusätzlich ggf. andere schriftliche 
Leistungsmessungen 
Die jeweilige Gewichtung wird durch die Fachlehrer 
bekannt gegeben. 
 
Mündliche Noten und andere Leistungsmessungen 
(Präsentationen, Gedichtvorträge, …) 
 
2 : 1 (schriftlich : mündlich) 

Englisch Schriftliche Note: 
 
 
 

4 Klassenarbeiten plus Wiederholungsarbeiten 
ergeben 2/ 3 der Gesamtnote. 3 
Wiederholungsarbeiten entsprechen einer 
Klassenarbeit. Zu Wiederholungsarbeiten zählen: 
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Sonstige Note: 
 
 
 
 
Gewichtung: 

Vokabeltests, Grammatiktest, schriftliche 
Hausaufgaben, Übungsdiktate, Sonderarbeiten 
Ergeben sich aus: mündliche Nacherzählungen, 
lesen, mündliche Fragen und Antworten, mündliche 
Überprüfung des Wortschatzes, mündliches 
Arbeiten mit Bildgeschichten, Hörverständnis 
 
2 : 1 (schriftlich : sonstig) 

Ethik Schriftliche Note: 
 
Sonstige Note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewichtung: 

max. 4 Klassenarbeiten 
 
Das Fach Ethik bietet vielfältige und kreative 
Möglichkeiten der schriftlichen und mündlichen 
Benotung. Aufgrund des intensiven 
Gedankenaustausches wird der mündliche Benotung 
dieselbe Stärke wie der schriftliche Benotung 
eingeräumt. Exemplarisch stehen schriftliche 
Klassenarbeiten oder projektorientierte 
Ausarbeitungen für schriftliche Leistungen und 
Referate, Präsentationen oder auch mündliche 
Prüfungen für mündliche Leistungen. Die konkrete 
Auswahl der Überprüfungsformen wird immer über 
ein faires Gespräch mit den SchülerInnen gefunden. 
 
1 : 1 (schriftlich : mündlich) 

Französisch Schriftliche Note: 
 
 
 
Mündliche Note: 
 
 
 
 
Gewichtung: 

Klassenarbeiten zählen zweifach, alle anderen 
Arbeiten einfach. Dazu zählen: Tests (Vokabeln und 
Grammatik), Schriftliche Hausaufgaben, 
Sonderarbeiten 
 
Die mündlichen Einzelleistungen werden alle einfach 
bewertet. Dazu zählen: Lesen, Gesprächsfähigkeit, 
Verständnis- und Grammatikfragen zum Text, 
Vokabeln, Hörverständnistests 
 
2 : 1 (schriftlich : mündlich) 

Geographie/Gemeinschafts-
kunde/Geschichte 
 

Schriftliche Note: 
 
 
Sonstige Note: 
 
 
Gewichtung: 

Es können bis zu 4 Klassenarbeiten geschrieben 
werden 
 
Mündliche Beiträge, Abhören, Referate, 
Heftführung, Hausaufgabenüberprüfung 
 
2 : 1 (schriftlich : mündlich) 

Medienbildung und 
Informatik (Klasse 5 – 10) 

Gewichtung: 2 : 2 : 1 (schriftlich : fachpraktisch : sonstige) 
                    40%                40%                 20% 

Mathematik Schriftliche Note: 
 
 
Sonstige Note: 
 
 
Gewichtung: 

mind. 4 Klassenarbeiten (zählt 3-fach) 
Wiederholungsarbeiten (zählt 1-fach) 
 
Mündliche Beiträge, Abhören, Referate, 
Heftführung, Hausaufgabenüberprüfung 
 
3 : 1 (schriftlich : sonstig) 
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Musik Schriftliche Note: 
 
Fachpraktische 
Note: 
 
 
 
Gewichtung: 

max. 4 Klassenarbeiten 
 
Singen und Musizieren 
Teilnahme an einer freiwilligen Musik-AG (Chor, 
Orchester, Band, …) ergibt eine zusätzliche 
fachpraktische Note 
 
Klasse 5 & 6: 
1 : 1 : 1 (schriftlich : mündlich : fachpraktisch) 
Klasse 7 – 10: 
2 : 1 : 1 (schriftlich : mündlich : fachpraktisch) 

Physik Schriftliche Note: 
 
Fachpraktische 
Note: 
 
Gewichtung: 

max. 4 schriftliche Arbeiten, davon 2 
Wiederholungsarbeiten (zählen 1/3) 
Versuche, Protokolle 
 
 
Klasse 7- 9: 
2 : 1 : 1 (schriftlich : mündlich : fachpraktisch) 
Klasse 10: 
3 : 1 : 1 (schriftlich : mündlich : fachpraktisch) 

Religion (evangelisch) Schriftliche Note: 
 
Mündliche Note: 
 
Sonstige Note: 

60 % - max. 4 Klassenarbeiten 
 
30 % - mündliche Leistung im Unterricht 
 
10 % - Heftführung 

Religion (katholisch) Schriftliche Note: 
 
Gewichtung: 

max. 4 Klassenarbeiten 
 
Klasse 5 & 6: 
2/3 schriftliche Note (Klassenarbeiten, Tests) 
1/3 sonstige Note (mündlich, Hausaufgaben, 
Referate) 
Klasse 7 - 10: 
50 % schriftliche Note 
50 % sonstige Note (mündlich, Hausaufgaben, 
Referate) 

Sport  Der Bewertung liegen die meß- und wertbaren 
Ergebnisse der im jeweiligen Halbjahr 
durchgeführten Lehrplaninhalte gleichwertig 
zugrunde. Das Miteinander im Sport drückt sich im 
Bereich der Teamfähigkeit aus und fließt in die 
Sportnote mit ein. 

Technik Schriftliche Note: 
 
 
Sonstige Note: 
 
 
Fachpraktische 
Note: 
 
Gewichtung: 

mind. 2 Klassenarbeiten (zählen einfach), ggf. 
Referat (zählt einfach) 
 
Mündliche Leistung, Dienste, Hausaufgaben, 
Arbeitshaltung, Ordnerführung 
 
ca. 2 bis 4 Arbeiten, zählen je nach Umfang 1- oder 
2-fach 
 
3 : 1 (schriftlich : mündlich) 

 


